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Vorwort

Mehr als 25 Jahre nach der großen Bahnreform in Deutschland hat das Eisenbahnrecht –
im Unionsrecht wie im Recht der EU-Mitgliedsstaaten – ein Ausmaß an Komplexität und
leider auch ein Streitpotential angenommen, das die Befassung durch eine umfassende
Kommentierung erforderlich macht, die den fachlichen Diskurs verstärkt und vielleicht
eine weitere Stütze für die gerichtliche Klärung zahlreicher neuer und noch offener Fragen
bieten kann.
Kern des Eisenbahnrechts war traditionell das Allgemeine Eisenbahnrecht (AEG) mit den

Schwerpunkten des Sicherheitsrechts und des Planungsrechts. Das vormals im AEG ent-
haltene Regulierungsrecht hat sich im Umfang derart erweitert, dass es seit dem 2. Septem-
ber 2016 mit dem Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) eine eigenständige Kodifikation
erfahren hat. Beide Gesetzeswerke sind gleichgewichtige Gegenstände des vorliegenden
Kommentars. Das in Umsetzung der Richtlinie 2012/34/EU erlassene ERegG wird
inzwischen durch zahlreiche im Anhang abgedruckte EU-Durchführungsrechtsakte er-
gänzt, die ebenfalls auf Basis jener Richtlinie verabschiedet wurden und die umgesetztes
Recht unmittelbar verdrängen. Auf diese Normen wird in den Kommentierungen Bezug
genommen, sofern sie nicht unmittelbar kommentiert werden.
Textlich und in der Kommentierung des AEG berücksichtigt sind das 5. Gesetz zur

Änderung des AEG v. 20.3.2019 (BGBl. I, S. 347), das Gesetz zur Änderung beförderungs-
rechtlicher Vorschriften im Eisenbahnbereich v. 11.6.2019 (BGBl. I, S. 754) und das Gesetz
zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrs-
bereich v. 3.3.2020 (BGBl. I, S. 433). Die im noch laufenden 6. Gesetz zur Änderung des
AEG (Gesetzesentwurf v. 19.2.2020, BT-Drs. 19/17289) vorgesehene Änderung des § 16
AEG konnte nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Umsetzung des 4. Eisenbahnpakets (Marktsäule – Richtlinie (EU) 2016/2370 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.12.2016 zur Änderung der Richtlinie
2012/34/EU bezüglich der Öffnung des Marktes für inländische Schienenpersonenver-
kehrsdienste und der Verwaltung der Eisenbahninfrastruktur) durch das Gesetz vom
8.7.2019 (BGBl. I, S. 1040) findet Berücksichtigung im ERegG und im AEG.
Die Gesetzgebungsmaschinerie steht damit jedoch nicht still. So sind Änderungen beider

Gesetze insbesondere durch das noch nicht verabschiedete Eisenbahnrechtsbereinigungs-
gesetz (EbRBerG) zu erwarten. Dessen Entwurf (Stand 14.6.2019) wird daher textlich
(neuer Text kursiv fett; Streichungen kursiv mager) und in den Kommentierungen weitest-
möglich berücksichtigt.
Weitere Entwicklungen wie etwa die Umsetzung des EuGH-Urteils C 210/18 zu

Personenbahnsteigen oder Änderung des RegG sind in der Kommentierung des ERegG
soweit wie möglich antezipiert.
Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen befindet sich der Kommentar auf dem

Stand v. 3.3.2020. Nur textlich berücksichtigt werden konnten die zuletzt noch kurzfristig
umgesetzten Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der technischen Säule des
4. Eisenbahnpakets der Europäischen Union vom 16.3.2020 (BGBl. I, S. 501). Die Kom-
mentierung der dadurch geänderten Bestimmungen im AEG wird in der Folgeauflage des
Werkes erfolgen.
Die Autorinnen und Autoren sind mit Fragen des Eisenbahnrechts nicht nur als Wissen-

schaftler, sondern auch aus ihrer praktischen Tätigkeit als Rechtsanwälte, bei Bundes- und
Landesbehörden und bei der EU-Kommission vertraut und bringen diese Kenntnisse in die
Kommentierungen ein, die jeweils ausschließlich ihre persönlichen Auffassungen wiederge-
ben. Mit einem Schwerpunkt in der Autorenschaft auf Rechtsanwender haben die Heraus-
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geber versucht, die ersten drei Jahre praktischer Erfahrung mit dem neuen Recht aus erster
Hand zusammenzutragen.
Der große Dank der Herausgeber geht an die Autorinnen und Autoren, die dem Projekt

auch nach Scheitern des Eisenbahnregulierungsgesetzes 2013 und über die zahlreichen
Gesetzesänderungen die Treue gehalten haben. Er geht aber vor allem auch an Herrn
Leopold Winkler und Frau Juliane Gmehling, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches
Recht, Immobilienrecht, Infrastrukturrecht und Informationsrecht der Universität Regens-
burg, die sehr großen Einsatz bei der Betreuung des Werkes bis zur Drucklegung gezeigt
haben.
Anregungen und Kritik bitte an Juergen.Kuehling@jura.uni-regensburg.de oder Karsten.

Otte@bnetza.de.

Regensburg und Bonn, im März 2020 Jürgen Kühling
Karsten Otte

Vorwort
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